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Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Ausweisung von Landschaftsschutz
gebieten im Landkreis Neunkirchen 

Vom 1. Februar 2006 

Gemäß § 18 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den Schutz 
der Natur und die Pflege der Landschaft (Saarländi
sches Naturschutzgesetz - SNG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. März 1993 (Amtsblatt des 
Saarlandes, S. 346, 482) , zuletzt geändert durch Ge
setz vom 23 . Juni 2004 (Amtsblatt des Saarlandes, 
S. 1550) verordnet der Landkreis Neunkirchen -
Untere Naturschutzbehörde - mit Zustinmmng des 
Ministeriums für Umwelt - Oberste Naturschutz
behörde - : 

Artikel! 

Die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete 
(LSG-VO) im Landkreis Neunkirchen vom 30. Sep
tember 1988 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 1 063) , zu
letzt geändert durch Verordnung vom 11. Januar 2005 
(Amtsblatt des Saarlandes, S. 108) wird in§ 5 um fol
genden Punkt ergänzt: 

§ 4 Abs. 2 gilt nicht: 

6. für die Errichtung von Windenergieanlagen nach 
den einschlägigen planungsrechtlichen, eingriffs
rechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Re
gelungen innerhalb der im Landesentwicklungsplan 
~mwelt festgelegten Vorranggebiete für Windener
gie . 

Artikel2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündi
gung im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. 

Ottweiler, den 1. Februar 2006 

Landkreis Neunkirchen 
-Untere Naturschutzbehörde

Dr. R. Hinsberger 
Landrat 

Amtsblatt des Saarland es vom 28. Februar 2013 Tei 1 r 
67 

Verordnung 
über die Zulässigkeit von Windenergieanlagen 

in Landschaftsschutzgebieten 

Vom 21. Februar 2013 

Auf Grund des § 20 des Saarländischen Natur
schutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. S. 726), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. Oktober 
2008 (Amtsbl. 2009 S. 3) in Verbindung mit den 
§§ 22 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 
(BGBl. I S. 95), verordnet das Ministerium fiir Um
welt und Verbraucherschutz: 

71 Artikcl14 

Änderung der Verordnung über die Landschafts-
schutzgebiete im Landkreis Neunkirchen 

Nach § 5 der Verordnung über die Landschaftsschutz
gebiete im Landkreis Neunkirchen vom 30. Septem
ber 1988 (Amtsbl. S. 1063), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 1. Februar 2006 (Amtsbl. S. 244), 
wird folgender § 5a eingefügt: 

"§ 5a Zulässigkeit von Windenergieanlagen 

Die Errichtung von Windenergieanlagen einschließlich 
der erforderlichen Nebenanlagen (Zuwegung, Strom-

72 netzanbindung) ist zulässig, soweit nicht vorrangige 
landschaftsschutzrechtliche Belange entgegenstehen. 

Vorrangige Belange im Sinne dieser Verordnung liegen 
vor, wenn es sich 

72 

75 

1. um ein Naturschutzgebiet oder eine daran an
schließende 200 m breite Pufferzone oder 

2. um ein Gebiet von gemeinschaftlicher Be
deutung der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21 . Mai 1992 zur Erhaltung der natürli
chen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen (Abl. EG Nr. L 206 vom 
22. Juli 1992, S. 7)- FFH-Richtlinie- oder 
eine daran anschließende 200 m breite Puffer
zone oder 

3. um ein Europäisches Vogelschutzgebiet der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. Ap
ril 1979, kodifizierte Fassung 2009/147/EWG 
vom 30. November 2009 (Abl. EG Nr. L 20 
vom 26. Januar 2010) oder eine daran an
schließende 200 m breite Pufferzone oder 

4. um eine Fläche mit besonderer Bedeutung für 
den Naturschutz (der Kategorien sehr hohe 
Bedeutung und hohe Bedeutung) entsprechend 
Ziffer 6.5.2 des Landschaftsprogramms Saar
land, Juni 2009 handelt." 

Artikel26 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verhindung 
in Kraft und am 31 . Dezember 2020 außer Kraft. 

Saarbrücken, den 21. Februar 2013 

Die Ministerin für Umwelt 
und Verbraucherschutz 

Rehlinger 
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20 Berichtigung der fünften Verordnung  
 vom 15. Januar 2013 zur Änderung der  
 Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete  
 im Stadtverband Saarbrücken

 Vom 5. März 2013

Die fünfte Verordnung vom 15. Januar 2013 (Amtsbl. I 
S. 56) zur Änderung der Verordnung über die Land-
schaftsschutzgebiete im Stadtverband Saarbrücken 
vom 9. Juni 1976 (Amtsbl. S. 717) ist wie folgt zu än-
dern:

In der Überschrift ist die Angabe „fünfte“ durch die 
Angabe „achte“ zu ersetzen. 

Saarbrücken, den 5. März 2013

Die Ministerin  
für Umwelt und Verbraucherschutz

Rehlinger

17 14. Verordnung 
 zur Änderung der Verordnung über die  
 Landschaftsschutzgebiete im Landkreis  
 Neunkirchen

 Vom 19. Februar 2013

Auf Grund der §§ 20 und 26 des Bundesnaturschutzge-
setzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in Verbin-
dung mit § 20 des Saarländischen Naturschutzgesetzes 
vom 5. April 2006 (Amtsbl. S. 726), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 28. Oktober 2008 (Amtsbl. 2009 
S. 3), verordnet das Ministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz:

Artikel 1
14. Verordnung zur Änderung der Verordnung  
vom 30. September 1988 über die Landschafts-

schutzgebiete im Landkreis Neunkirchen
Die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete 
im Landkreis Neunkirchen vom 30. September 1988 
(Amtsbl. S. 1063) wird in § 2 Absatz 1 dahingehend 
geändert, dass folgende Flurstücke in der Gemarkung 
Wetschenhausen (Stadt Ottweiler), Flur 1, nicht mehr 
Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes L 4.03.04 
„Ottweiler, Steinbach, Ostertal“ sind:

15, 16, 17 (teilweise), 19 (teilweise), 20 (teilweise),  
22 und 197 (teilweise).

Artikel 2
Beschreibung der ausgegliederten Fläche

Die ausgegliederte Fläche umfasst ca. 5,8 ha land-
wirtschaftliche Nutzfläche nördlich Wetschenhausen 
und der Bahngleise der Ostertalbahn. Die Grenzen der 
ausgegliederten Fläche sind aus der beigefügten Karte 
ersichtlich.

Artikel 3
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im 
Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Saarbrücken, den 19. Februar 2013

Die Ministerin  
für Umwelt und Verbraucherschutz

Rehlinger
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Der Minister für Inneres und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Bachmann

Der Minister der Justiz
Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister für Bildung und Kultur
Commerçon

Verordnungen

49 Verordnung  
 über das Naturschutzgebiet „Ostertal“ 
 N 6509-301

Vom 1. Februar 2017

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, § 23 
und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils 
geltenden Fassung verordnet das Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz:

Präambel
Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.
Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.
Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten. Der Betrachtungs- und Beur-
teilungszeitraum begann dabei jeweils mit der Aner-
kennung eines Natura 2000-Gebietes durch die EU-
Kommission.
Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben 
die Aufgabe, durch eine verant wortliche Nutzung der 
Flächen dazu beizutragen, dass sich der ökologische 
Zustand nicht verschlechtert (Verschlechterungsver-
bot). Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes 
wird vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaf-

tung in der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhal-
tungsziele – Wie derherstellung und Entwicklung eines 
günstigen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie 
durch einen mit den Bewirtschaftern in gebiets- und 
bedarfsorientierten Nutzergesprächen abgestimmten 
Managementplan erreicht werden. Ein wirkungsvolles 
Gebietsmanagement ist für den erfolgreichen Schutz 
der Lebensräume und Arten unverzichtbar.
Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt. Die Europäische Union er-
öffnet durch die Verabschiedung der Agenda 2000 
finanzielle Möglichkeiten für landwirtschaftliche Be-
triebe, die durch eine naturschutzgerechte Wirtschafts-
weise auch in FFH- und Vogelschutzgebieten zur Er-
haltung von Lebensraumtypen und Arten beitragen. 
Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).
Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Er-
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen erfolgen muss. Dieser Bericht muss zudem die 
wichtigsten Ergebnisse des allgemeinen Monitorings 
beinhalten. Kommt ein Mitgliedsstaat seinen aus den 
europäischen Richtlinien er wachsenen Verpflichtun-
gen nicht nach, existiert ein EU-rechtliches Kontroll- 
und Sanktionsinstrumentarium in Form von Beschwer-
de- und Vertragsverletzungsverfahren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit ei-
ner Größe von ca. 467 ha wird zum Naturschutzgebiet 
erklärt. Es trägt die Bezeichnung Naturschutzgebiet 
„Ostertal“ (N 6509-301) und ist Teil des Netzes Natura 
2000 (§ 31 Bundesnaturschutzgesetz) als Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.07.1992 S. 7) 
und als Europäisches Vogelschutz gebiet gemäß der 
Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 über die Er-
haltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 
26. Januar 2010 S. 7) in der jeweils geltenden Fassung.
Das Schutzgebiet liegt im nordwestlichen Saarland 
zwischen den Ortslagen von Neunkirchen-Wiebels-
kirchen im Süden sowie Freisen-Haupersweiler und 
Freisen-Grügelborn im Norden. Es umfasst die Täler 
der Oster und ihrer Nebenbäche sowie der Blies bei 
Wiebelskirchen.
(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in Detailkarten 1 : 2.000 mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, die ebenfalls 
Bestandteil dieser Verordnung sind, wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
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nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Obers-
te Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Eine 
weitere Ausfertigung befindet sich bei den Städten 
St. Wendel, Ottweiler und Neunkirchen und der Ge-
meinde Freisen. Verordnungstext und Karten können 
bei den genannten Stellen eingesehen werden.
(3) In den Detailkarten werden, soweit dies für die An-
wendbarkeit nachfolgender Regelungen erforderlich 
ist, die Lebensraumtypen und deren Erhaltungszustän-
de nach Anhang I und Artvorkommen nach Anhang II 
der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.
(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen durch 
das Schild „Naturschutzge biet“ gekennzeichnet, des-
sen Aufstellung und Bestand die Eigentümer und Nut-
zungsberechtigten von Grundstücken zu dulden haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
haltungsziele), einschließlich der räumlichen Vernet-
zung, der prioritären Lebensraumtypen
9180  Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion
91E0  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxi-

nus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae),

der Lebensraumtypen:
3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit 

Vegetation des Ranunculion fluitantis und 
des Callitrichio-Batrachion

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren 
und montanen bis alpinen Stufe,

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis)

8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-
Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion 
dillenii

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulu-Fagetum)
9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer 

Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Car-
pinion betuli, Stellario-Carpinetum),

der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie und ihrer 
Lebensräume:
1096 Bachneunauge (Lampetra planeri)
1134 Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)
1163 Groppe (Cottus gobio)
1060 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Glau-

copsyche nausithous )
1337 Biber (Castor fiber),
der Brut-, Rast- oder Zugvogelarten des Anhangs I der 
Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume:
A030 Schwarzstorch (Ciconia nigra)
A031 Weißstorch (Ciconia ciconia)
A073 Schwarzmilan (Milvus migrans)
A074 Rotmilan (Milvus milvus)

A229 Eisvogel (Alcedo atthis)
A236 Schwarzspecht (Dryocopus martius)
A238 Mittelspecht (Dendrocopos medius)
A338 Neuntöter (Lanius collurio),
und der gefährdeten Zugvogelarten nach Artikel 4 Ab-
satz 2 der Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume
A212 Kuckuck (Cuculus canorus)
A275  Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
A337  Pirol (Oriolus oriolus)
Schutzzweck ist zudem die Erhaltung und Entwick-
lung der Gewässerläufe und Auen der Oster und ihrer 
Zuflüsse mit Quellgebieten, Talhängen und naturnahen 
Auenabschnitten einschließlich der Lebensgemein-
schaften, u. a. Großseggenriede, seggen- und binsen-
reiche Nasswiesen, Röhrichte und Erlen-Weidensäume 
und der dort lebenden standorttypischen, teils seltenen 
Arten wie Haarstrang-Wasserfenchel (Oenanthe peuce-
danifolia) und Wasser-Ampfer (Rumex aquaticus).

§ 3 
Zulässige Handlungen und Nutzungen

(1) Im gesamten Schutzgebiet sind unbeschadet ander-
weitiger Rechtsvorschriften oder erforderlicher Zulas-
sungen, soweit der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird, folgende Nutzungen und Handlungen zulässig:
1. landwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach-

tung des § 3 Absatz 2 und des § 4 Absätze 1 und 
2 und zu diesem Zweck auch das Ausbringen von 
Pflanzen oder Tieren,

2. Beweidung unter Beachtung des § 3 Absatz 2 und 
des § 4 Absätze 1 und 2,

3. Ersatzpflanzungen abgängiger Obstbäume,
4. Anpflanzungen mit Obstbäumen, ausgenommen 

auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Magere 
Flachland-Mähwiesen (Erhaltungszustand A); 
auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Mage-
re Flachland-Mähwiesen (Erhaltungszustand B 
und C) ist bei Neuanpflanzungen ein Pflanzab-
stand von mindestens 15 x 15 m einzuhalten,

5. forstwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach-
tung des § 3 Absätze 2 und 3 und des § 4 Absätze 1 
und 2,

6. Jagd und zu diesem Zweck auch die Errichtung 
von an die Landschaft angepassten Hochsitzen in 
einfacher Holzbauweise sowie die Unterhaltung 
bestehender Jagdschneisen und Wildäcker, die An-
lage von Jagdschneisen auf Flächen ohne Lebens-
raumtypen und auf Flächen mit Lebensraumtypen, 
soweit der günstige Erhaltungszustand nicht beein-
trächtigt wird,

7. Freilauf von Hunden, sofern es sich um Hütehun-
de im Rahmen der Weideführung oder um Dienst-
hunde im Einsatz, soweit erforderlich, handelt; 
darüber hinaus auf bestehenden Wegen Freilauf 
von Hunden in Sichtweite und im tatsächlichen 
Einwirkungsbereich der Halter oder Aufsichtsper-
sonen und Freilauf von Jagdhunden im jagdlichen 
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 1096 Bachneunauge (Lampetra planeri),

 1134  Bitterling (Rhodeus amarus),

 1163 Groppe (Cottus gobio)

 a) Schwimm- und Tauchblattpflanzen zu mähen 
oder zu entfernen,

 b) wasserwirtschaftliche oder wasserbauliche 
Maßnahmen durchzuführen, auch solche, die 
keiner Anzeige oder Genehmigung bedürfen.

§ 5 
Managementplan, Schutz- und Pflegemaßnahmen

(1) Konkrete flächenbezogene Aussagen zu Artvor-
kommen und deren Habitatstruktu ren sowie zur Be-
wirtschaftung erfolgen in Managementplänen, die von 
der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr be-
auftragten Stelle erstellt werden. Auf bewirt schafteten 
Flächen erfolgt die Aufstellung nach Anhörung der 
Nutzungsberechtigten.

Auf Staatswaldflächen erfolgt die Erstellung der Ma-
nagementpläne bzw. Teilen der Managementpläne 
durch den SaarForst Landesbetrieb im Einvernehmen 
mit der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr 
beauftragten Stelle. Im Bereich der Zweckverbände für 
die Durchführung von Naturschutzgroßprojekten er-
folgt die Erstellung der Managementpläne im Beneh-
men mit den Zweckverbänden und dem Bundesamt für 
Naturschutz.

(2) Der Managementplan stellt darüber hinaus freiwil-
lige weitergehende Maßnahmen und Nutzungen dar.

(3) Die jeweils geltende Fassung des Management-
plans ist durch die Oberste Naturschutzbehörde oder 
die von ihr beauftragte Stelle entsprechend zu kenn-
zeichnen und dauerhaft zu verwah ren.

(4) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die in einem 
Managementplan nach Ab satz 3 enthalten sind, werden 
unter Aufsicht der Obersten Naturschutzbehörde oder 
der von ihr beauftragen Stelle durch diese oder in deren 
Auftrag, im Bereich des Staatswaldes auch durch den 
SaarForst Landesbetrieb und im Bereich der Zweck-
verbände für die Durchführung von Naturschutzgroß-
projekten auch durch die Zweckverbände durch geführt. 
Von einem Managementplan nach Absatz 3 abweichen-
de Pflege- und Ent wicklungsmaßnahmen bedürfen der 
vorherigen Zulassung durch die Oberste Naturschutz-
behörde oder der von ihr beauftragten Stelle. Bei Ver-
pachtung der im Eigentum der Städte und Ge meinden, 
Zweckverbände zur Durchführung von Naturschutz-
großprojekten, des Lan des oder des Bundes befindli-
chen Grundstücke und bei vertraglichen Vereinbarun-
gen zur Förderung der Nutzung sind die Vorgaben des 
Managementplans für die betroffene Fläche zu beach-
ten und in den Pachtvertrag aufzunehmen.

§ 6 
Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 

und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird. Für sonstige Maßnahmen 
geringen Umfanges kann die Oberste Naturschutzbe-
hörde Ausnahmen zulassen, wenn dadurch der Schutz-
zweck nicht beeinträchtigt wird. § 67 des Bundesnatur-
schutzgesetzes bleibt unberührt.

(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgeset zes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes, sind 
die diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saar-
ländischen Naturschutzgesetzes anzuwenden.

(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhal tungszustandes des Lebens-
raumtyps oder der Art eingetreten ist oder begründet 
zu erwarten ist, kann das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz Anordnungen tref fen, um die Erhaltung 
oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes si-
cher zu stellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Gleichzeitig tre-
ten die Verordnungen

über das Naturschutzgebiet „Leitersweiler Buchen – 
Tiefenbachtal – Osterwiesen“ vom 20. Oktober 1988 
(Amtsbl. S. 1077),

über das Naturschutzgebiet „Labachtal – Lauberberg-
hang“ vom 7. November 1994 (Amtsbl. S. 1670),

über das Naturschutzgebiet „Bliesaue bei Wiebels-
kirchen“ vom 10. November 2000 (Amtsbl. 2001 
S. 98)

und über das Naturschutzgebiet „Ostertal zwischen 
Herschweiler und Marth“ vom 8. Juli 2002 (Amtsbl. 
S. 1678) jeweils in der derzeit geltenden Fassung außer 
Kraft.

Auf den in § 1 dieser Verordnung bezeichneten Flächen 
treten gleichzeitig die Verord nungen „Landschafts-
schutzgebiet im Landkreis St. Wendel“ (L 02.05.15, 
L 02.08.15, L 02.08.16, L 02.08.17) vom 12. Au-
gust 1976 (Amtsbl. S. 905) und „Verordnung über die 
Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Neunkirchen“ 
(L 4.03.04, L 4.06.09, L 4.06.10, L 4.06.11, L 4.06.12, 
L 4.06.14) vom 30. September 1988 (Amtsbl. S. 1063) 
in der jeweils geltenden Fassung außer Kraft.

Saarbrücken, den 1. Februar 2017

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

G.Schommer
Polygon

G.Schommer
Polygon

G.Schommer
Linien
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 A. Amtliche Texte

Verordnungen

155 Verordnung 
 zur Änderung der Verordnung über die  
 Landschaftsschutzgebiete im Landkreis  
 Neunkirchen
 Vom 25. Juli 2019

Aufgrund des § 26 des Gesetzes über Naturschutz 
und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 542) in Verbindung mit 
§ 20 des Gesetzes zum Schutz der Natur und Heimat 
im Saarland (Saarländisches Naturschutzgesetz) vom 
5. April 2006 (Amtsbl. S. 726), jeweils in der derzeit 
geltenden Fassung, verordnet das Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz:

§ 1 
Änderung der Verordnung über die 

Landschaftsschutzgebiete im Landkreis 
Neunkirchen

Die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete 
im Landkreis Neunkirchen vom 30. September 1988 
(Amtsbl. S. 1063 ff.) wird geändert, sodass das Flur-
stück 58, Flur 5, der Gemarkung Steinbach, Ottweiler, 
nicht mehr Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes 
L 4.03.04 ist.

§ 2 
Beschreibung der ausgegliederten Fläche

Die ausgegliederte Fläche ist nördlich der Ortslage 
Steinbach gelegen und umfasst o. g. Flurstück. Sie be-
findet sich in einem Straßendreieck aus der nordwest-
lich verlaufenden B 420, der südlich gelegenen L 288 
und einem Feldwirtschaftsweg. Es handelt sich dabei 
um eine ackerbaulich genutzte Fläche, welche eine 
Größe von 1,23 ha umfasst.
Die Stadt Ottweiler plant dort eine Grüngut-Sammel-
stelle zu errichten, wofür der Bebauungsplan mit paral-
leler Teiländerung des Flächennutzungsplanes „Grün-
gut-Sammelplatz Ottweiler“ aufgestellt wird.
Die ausgegliederte Fläche ist aus der beigefügten Flur-
karte ersichtlich.

§ 3 
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im 
Amtsblatt des Saarlandes, Teil I in Kraft.

Saarbrücken, den 25. Juli 2019

Der Minister für Umwelt und Verbraucherschutz
Jost

g.schommer
Rechteck
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